
Für uns überraschend und eın wenig irrıtierend ist dıe Beobachtung, daß siıch
polnısche Forscher €1 in eigenartig spezleller Weise auf die Mennoniten
kaprizleren. Sıe werden als besondere Gruppe Von den anderen Deutschen
in einem Maß abgesetzt, das vielen Von uns unheimliıch Ist, verstan-
den sich amals doch alle Mennoniten ganz selbstverständlich als Deutsche.
So berichtete der Bürgermeister Von OSZIaWYy, dem ehemalıgen Gottswal-
de im Danzıger erder, S1e hätten alte Grabstelen gefunden und gehofft, daß
6S mennonitische selen; WaIiIch aber > NUT « evangelısche. Soll unNns Menno-
nıten da eine Art TUC gebaut werden? Jedenfalls ist außerst erfreulıch,

dieses Interesse erwacht ist, und WIT ollten den dort eDenden Menschen
kompetente und aufgeschlossene Partner seın auf der uCcC nach UNsSscCICT DC-
ennten oder teilweise auch gemeinsamen Geschichte
Ich wıiederhole den Vorschlag, daß Interesse olchen polnischen
Inıtıatıven, die iıch als ausgestreckte an verstehe, auch strukturell in der
Weıse USCruC finden ollte, daß WIr eiıne Person oder eın Gremıium enN-

NCNH, das als Ansprechpartner für dıe polnıische Seıte fungieren kann, einen
» Westpreußen- und Polen-Beauftragten« SUOZUSaSCNH, der dıe Kontakte hält
und koordiniert. Arbeıitsbereiche g1bt ON diese Mennonitentreffen
ZU eıspiel, die den olen wichtig sınd, dıe Friedhofsinstandsetzung
und -instandhaltung, dıe Erarbeitung Von Schulmaterıa über Mennoniıten für
polnısche Schulen, Gesprächspartner sein DZw vermitteln für das Interesse

Alltagsleben VOT 1945 oder die Miıtwirkung be1l der Eınrichtung Von Ort-
lıchen Heımatmuseen. Sogar be1ı eiıner innerpolnischen Grundstücksangele-
enheıt A der ehemaligen Danzıger Mennonitenkirche wird VOon polnıscher
Seıte eine mennoniıtische Stellungnahme erbeten kann uns Besseres
passıeren als viel Aufgeschlossenheit?

Peter Foth

Kirchensteuergesetze nehmen Rücksicht auf Freikirchen
Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublı ist beı der Abfassung Von

Kırchensteuergesetzen auf rchen Rücksıicht worden, dıe nıcht
Kırchensteuern einzıehen lassen, sondern Gemeindebeıiträge rheben In
ZWEeI Bundesländern (Nordrhein-Westfalen und Bayern) ist 65 Vertretern der
Freikirchen gelungen, auf dıe Kırchensteuergesetzgebung Einfluß neh-
IN  - Die Kırchensteuergesetzgebung ist Ländersache und wurde bısher al-
leın zwıischen Vertretern der Jeweıligen Bundesländer und Vertretern der
steuererhebenden Kırchen ausgehandelt.
Seıt Ende der 1960er re ist allerdings eine NCUC Kirchensteuerart ent-
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wıckelt und reihum in den Bundesländern eingeführt worden, dıe auch die
Finanzen der Freikiırchen erı das sogenannte »besondere Kırchgeld ın
glaubensverschiedenen Ehen«. Diese Kırchensteuer ıst spezle darauf aus-

gerichtet, auch aus olchen Ehen Kırchensteuern einzuziıehen, in denen der
Alleinverdiener einer steuererhebenden Kırche nıcht angehört. Es ist 1im
Grunde eiıne Strafsteuer für Kırchenmitglieder mıt einem »fTalschen« Ehe-
gatien (nämlıch einem, der keiner steuererhebenden IC angehört).
hne »besonderes Kırchgeld« mußte eiıne evangelısche Ehefrau ohne Eın-
kommen, deren Ehemann (und Alleinverdiener mennonıtisch ist, keine Kır-
chensteuer zahlen s1e hatte Ja keın eigenes Einkommen. ach Eınführung
des »besonderen Kirchgelds« muß s1e dagegen eine Kırchensteuer zahlen,
dıe ungefähr eın Drıttel eiıner vollen Kırchensteuer ausmacht und die
natürlıch ıhr Mann aufbriıngen muß
Dieses »besondere Kirchgeld« ist 1US Zzwel Gründen höchst problematisch.
Zum einen ist N verfassungswidrig. Denn nach unbestrittener höchstrichter-
lıcher Rechtsprechung eiıne Kırchensteuer NUur VOonNn Personen rhoben
werden, dıe der Kirche angehören. uberdem muß dıe Steuer erKmalile
anknüpfen, dıe ın der besteuernden Person selbst gegeben sınd. Das ist
hıer nıcht der Fall, WI1Ie INan sıch leicht larmachen ann Hat die 1im Be1-
spie nichtverdienende evangelısche Ehefrau einen evangelischen
Alleinverdiener ZU Mann, ist sie weı ohne eigenes Einkommen) nıcht
kırchensteuerpflichtig und Za keinen Pfennig Kirchensteuer. Ihr Mann da-

zahlt eiıne Vo Kırchensteuer Von seinem Eınkommen (er za AQUuUS-
ScCHLEeDB?IIC für sıch und keinen Pfennig für seiıne Frau; C müßte ebensoviel
zahlen, wenn s1e nıcht ıtglie der Kırche wäre!). Trıitt ıhr Mann aber ZUTr

Mennonitengemeinde über und Za dort seiınen Gemeindebeitrag, wırd die
Frau dadurch kırchensteuerpflichtig und muß eın »besonderes Kirchgeld«
zahlen, obwohl sıch an iıhrer wiırtschaftlıchen Leistungsfähigkeit nıchts gean-
dert hat. Das »besondere Kırchgeld« kKnüpft also eın erkmal d das
nıcht in der besteuernden Person selbst gegeben ist, sondern allein in der
Person des Ehegatten, und das zudem diese Tau gegenüber anderen ECVan-

gelischen Frauen (mıiıt evangelıschen Ehemännern benachteiligt.
Während dies eiıne Fragwürdigkeit ist, dıe eigentlich alle Bürger beunruht-
sCcnh müßte, en Freikırchen noch einen zweıten run sıch diese
NCUC Kırchensteuer wehren. Das »besondere irchgeld« Zerstor‘! ämlıch
das bısher bestehende Gleichgewicht zwischen den Kırchen, dıe mıt
des Finanzamtes Kıirchensteuer einzıehen lassen, und den Kırchen, dıe sich
Uurc Gemeindebeiträge finanzıiıeren. WEe1l evangelisch-mennonitische
Ehen, in denenel Kırchen einmal den Alleinverdiener stellen, das andere
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Mal den Nıchtverdiener, bılden ohne »besonderes Kırchgeld« einen Zustand
der ausgeglichenen Gerechtigkeıt: Jede IC ekommt Von iıhrem verdiıe-
nenden ıtglie: eıne Kırchensteuer bzw einen Gemeindebeıtrag. urc das
»besondere Kirchgeld« wiırd dieses Gleichgewicht gestört, dıe steuererhe-
en Kırche bekommt dem vollen Kırchensteuersatz aus der einen Ehe
noch eın Drıttel us der anderen dazu, also au»s zwel Ehen 1,33 Kırchensteu-
ersätze Zum Vergleıch: Aus Z7wWwel entsprechenden evangelısch-katholischen
Ehen bekommt dıe evangelısche HSS 0,5 Kırchensteuersatz. Uurc.
das »besondere Kırchgeld« bekommt eine steuererhebende IC also deut-
ıch mehr Kırchensteuern 15 den Ehen ihrer Miıtglıeder.
Es leg' auf der Hand, daß dıe Freikirchen sıch diese NCUC Kırchen-
steuer wehren mußten. Sıe zeigten sıch allerdings über Jahrzehnte hinweg
emerkenswert inkompetent und unwillıg, ıhre Interessen gegenüber Lan-
desregjıerungen und großen Kırchen nachdrücklich Nachdem
in den meıisten Bundesländern das »besondere Kırchgeld« eingeführt WOTI-
den stießen dıe ane seiner Eınführung ın Nordrhein-Westfalen auf
den Wıderspruch der Mennonitengemeinde efeld und schlıeBlic auch der
Baptısten. ach mehreren Gesprächen mıt Regierungsvertretern und Land-
tagsabgeordneten konnte erreicht werden, daß schheblıic Im Gesetz dıe An-
rechnung der freikirchlichen Gemeindebeiträge auf das zahlende »beson-
dere Kırchgeld« vorgesehen wird.
Als etztes Bundesland auch Bayern 2001 das »besondere Kırchgeld«
eın Hıer gelang freikiırchlichen Vertretern ebenfalls, auf dıe Gesetz-
gebung Eınfluß nehmen. Anders als in NRW, die Zahlungen des TEe1-
kırchenmitglieds seıne Gemeıinde nachzuweisen sınd, genügt ın Bayern
schon der Nachweis, daß der Ehepartner eiıner Freıikırche angehört, den
evangelıschen Kırchenangehörigen VO »besonderen Kırchgeld« befre1-

Damıt sınd in ZWeIl großen, maßgebenden Bundesländern, dıe von VeI-
schiedenen polıtischen Rıchtungen regiert werden, dıe Freikirchen erück-
sıchtigende gesetzliche Regelungen durchgesetzt worden.
JahrhundertelangenAngehörige kleinerer Religionsgemeinschaften Miıt-
tel ZU[T Fınanzlerung der großen Kırchen aufbringen mussen Besonders die
Mennoniten in eußen wurden Zahlungen für dıe Okalen Kırchenspiele
herangezogen. oteste und auch Prozesse dagegen blieben vergeblich. rst
mıt der Weımarer Reichsverfassung änderte sıch das Dıe Freikirchen 6I-
angten die Vo bürgerliche Gleichberechtigung, und einzelne Mennoniten
ührten und Prozesse dagegen, daß sS1e Zahlungen für andere
Kırchen herangezogen wurden. Die Geschichte der Entwicklung und Eın-
führung einer Kırchensteuerart Urc diıe großen Kıiırchen zeıgt aller-
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1ngs, daß sıch dıe Freikirchen auf dem Erreichten nıcht ausruhen dürfen
Sıe mussen wachsam leiıben gegenüber schleichenden Veränderungen
der Rechtsverhältnisse, dıe lıeben S1e unwıdersprochen auf dıe Dauer

eıner tatsächlıchen Aushöhlung der ormellen Gleichberechtigung en
würden.

Christoph 1e.

Bibelkonkordanz Vvon 1540 auf nglisc erschienen
In Pandora Press, dem besonders rührıgen Jungen Verlag für Täuferlitera-
tur, ist in Zusammenarbeit mıt Herald Press dıe englische Übersetzung
der Bıbelkonkordanz erschienen, dıe Schweizer Brüder 1540 kompiliert
und AaNONYM veröffentlich en Zwischen 540 und 710 hat diese Kon-
kordanz mindestens deutsche Auflagen erlebt, und eıne weıtere in den
Nıederlanden Danach ist das Interesse g ıhr erloschen.
Unter Stichwörtern, VonNn Furcht Gottes, Buße und Nachfolge über aufe,
Verfolgung und Abendmahl Eıd, Obrigkeit, Jüngstem Gericht und Kın-
dererziehung, wurden Textstellen aus dem en und Neuen Testament
sammengestellt und abgedruck Concordantz Vn zEYBEFr der namhafftig-
Sien Sprüch erBiıblischen bücher Its vnd news Testaments. Dıese ich-
wörter wurden thematischen esichtspunkten ausgewählt und aAaN SC-
ordnet. Sıe ügen sıch nıcht etwa einer Konkordanz mıt de-
IchH an dıe entsprechenden tellen in der aufsucht, sS1e in al-
ler Ausführlichkeit nachzulesen, vergleichen und miıteinander in
Beziehung setzen Sıe stellten vielmehr WI1Ie eıne komprimierte
Fassung der selbst dar, die ungelehrten Laıen eıne Möpglıchkeit eröff-
nelte, kundiger Anleıtung bıblısche Passagen auswendig lernen:
»thıs remembered word Was completely portable, and not subject selzure
al the oment of arresi{i.« uberdem dıe Konkordanz für diejenigen eın
wıillkommener Ersatz, dıe sıch dıe kostspielige Anschaffung einer nıcht
eisten konnten. Diese Konkordanz verfolgte eın lebenspraktisches Ziel Sıe
nthält eıne Auswahl bıblıscher Stellen, die Weisungen ZUr ANIU  ng eines
christlichen Lebens enthalten ganz 1im Siınne der Täufer, dıe den Kern iıhrer
reformatorischen Bemühungen ıIn der Nachfolge Christı sahen. Da diese
Konkordanz Von der Forschung bıisher stiefmütterlich behandelt wurde und
kaum noch zugänglıch ist, ist dıe engliısche Übersetzung Jetzt für jeden wert-
voll, der sıch mıt der Art und Weise beschäftigen wiıll, WIe die Schweizer
Täufer mıiıt der eılıgen Schrift Umgang pflegten, welche Akzente sıie sSe{z-
ten und worauf s1ie theologisch Wert legten
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